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Nr.: 034/2009 
 

 
Lutherstadt Wittenberg 
Der Oberbürgermeister 

08.04.2009  
aktuelle Fassung vom: 08.04.2009 

 
Fachbereich 
Stadtentwicklung 
Frau Schulze 
Tel.: 421 653 
Aktz.:  
Bezug:   

 
Beschlussvorlage 
Nummer 034/2009 

 
 
 
 
 
Betreff :  
 
Investitionsprogramm nationale UNESCO Welterbestätten - Projektanträge der Lutherstadt 
Wittenberg 
 
 
Beratungsfolge Termin Status 
Ausschuss Bau, Planung, Verkehr, 
Umwelt und Landwirtschaft 

 öffentlich 
vorberatend 

Ausschuss Finanzen, 
Rechnungsprüfung und Vergabe 

 öffentlich 
vorberatend 

Stadtrat  öffentlich 
beschließend 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt die Finanzierung des kommunalen 
Eigenanteils in Höhe von 10%  bei Bewilligung der eingereichten Projektanträge, die im 
Rahmen des Sonderprogramms – „Investitionen in nationalen UNESCO Welterbestätten“ 
beantragt wurden: 
 

1. Restaurierung der Denkmale Martin Luther und Philipp Melanchthon 
2. Überdachung des Annex am Lutherhaus einschl. Stadtmauersanierung 
3. Erweiterung des  Melanchthonhauses durch Erwerb und Modernisierung des 

Nachbargrundstückes Collegienstraße 61 
4. Restaurierung und nachhaltige Sicherung der skulpturierten Epitaphen an den 
      Fassaden der Stadtkirche, Fronleichnamskapelle und Schlosskirche  
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Pflichtaufgabe  Freiwillige Aufgabe  
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 

Objektbezogene 
Einnahmen 

 

Eigenanteil 

 

Jährliche  
Folgekosten   keine 

 Zuschüsse/ 
Fördermittel 

Beiträge 
 

 Art:       

 
Euro 

 
Euro Euro

 
Euro

 
ab Jahr 

 
Euro

 
3.840.000,- 

 
3.456.000,- 0 384.000,-

 
           

 
 

Haushaltsjahr 2009 

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 
Verpflichtungs-
ermächtigung 

Finanzplan/ 
Investitionsprogramm 

veranschlagt  Ja 
 Nein 

veranschlagt  Ja 
 Nein 

veranschlagt  Ja 
 Nein 

veranschlagt  Ja 
 Nein 

  Jahr Euro Jahr Euro
mit        Euro mit   

180.000,- Euro 
           2010 264.000,-

                        
Haushaltsstellen Haushaltsstellen                       
      02/36500-96208                       
                                  
                                  
 
 
Begründung :  
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat ein Sonderprogramm für 
Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten aufgelegt, um investive und konzeptionelle 
Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der deutschen Welterbestätten und ihres 
städtebaulichen Umfelds zu ermöglichen.  
Die Anträge mussten kurzfristig bis zum 31.3.2009 beim Bundesministerium für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) Bonn eingereicht werden. 
 
Die Lutherstadt Wittenberg hat in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt, dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt, dem Kultusministerium, dem Landesverwaltungsamt Magdeburg und dem 
Städte- und Gemeindebund folgende Projektanträge gestellt. siehe Anlage 1  
Das Land hat seine positive Zustimmung zu unserer Antragstellung bereits erklärt und die 
Projektanträge an das Bundesministerium weitergeleitet. 
 
Der Bund wird sich bei der Auswahl der zu fördernden Projekte von einem unabhängigen  
Expertengremium beraten lassen. Auswahlkriterien sind hauptsächlich städtebauliche und 
denkmalpflegerische Aspekte. 
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Die Kommune ist antragsberechtigt und muss einen Eigenanteil von 10 % aufbringen,  das 
Land beteiligt sich mit 45 % und der Bund ebenfalls mit 45 %. 
Im Juli 2009 ist mit den entsprechenden Förderbescheiden durch das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung Bonn (BBSR) zu rechnen. 
 
Die Lutherstadt wird die Projektanträge in den Nachtragshaushalt 2009 und in die 
Investitionsplanung 2010 und Folgejahre aufnehmen und damit den kommunalen Eigenanteil 
sichern. 
                                                                               
 
 
Anlage 1 - Finanzübersicht der Projektanträge UNESCO 
Anlage 2 - Übersicht und Fotos der Projektanträge 
 
 
 

 
 
 
 
 


